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Wir sind die HanseMerkur Reiseversicherung AG mit Sitz in Hamburg. Sie sind unser Vertragspartner, der sogenannte Versicherungsnehmer, 
wenn Sie den Versicherungsvertrag mit uns abschließen.  

Wenn Sie sich selbst versichert haben, sind Sie gleichzeitig auch der Versicherte. Sie können auch andere Personen (mit-)versichert haben. Diese 
bezeichnen wir ebenfalls in diesen Versicherungsbedingungen mit „Sie“.  

Für eine leichtere Lesbarkeit verwenden wir in der Regel die männliche Form. Gemeint ist damit immer auch die weibliche Form. 

Abschnitt I – Leistungsübersicht 

Den genauen Wortlaut der versicherten Leistungen und Ereignisse finden Sie unter den aufgeführten Ziffern im Abschnitt III Leistungsbeschrei-
bung. 

NFV Versicherte Leistungen in der Notfall-Versicherung Tarif Tarif  Tarif 

 Economy Economy Plus First Class 

1.1 Bei Krankheit/Unfall und Tod 

1.1.1 Kostenübernahmeerklärung (Darlehen) gegenüber Krankenhäusern Nicht versichert 15.000,– 15.000,– EUR 

1.1.2 Krankentransport Nicht versichert 2.500,– 2.500,– EUR 

1.1.3 Rücktransport von Gepäck Nicht versichert 100 % 100 % 

1.1.4 Rückreisekosten ins Heimatland Nicht versichert 1.500,– EUR 2.500,– EUR 

1.2 Bei Reiseabbruch oder verspäteter Rückreise (Darlehen für Mehrkosten) 

1.2.1 Erkrankung, Unfall oder Tod Nicht versichert 100 % 100 % 

1.2.2 Entführung Nicht versichert 15.000,– EUR 15.000,– EUR 

1.3 Reiseruf Nicht versichert 100 % 100 % 

1.4 Bei Strafverfolgung 

1.4.1 Hilfe bei Haft und Haftandrohung (Darlehen) Nicht versichert 2.500,– EUR 2.500,– EUR 

1.4.2 Darlehen für Strafkaution Nicht versichert 15.000,– EUR 15.000,– EUR 

1.5 Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten 

1.5.1 Verlust von Reisezahlungsmitteln (Darlehen) Nicht versichert 2.500,– EUR 2.500,– EUR 

1.5.2 Hilfe bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten Nicht versichert 100 % 100 % 

1.5.3 Verlust von Reisedokumenten Nicht versichert 100 % 100 % 

1.6 Hilfe bei Umbuchungen/Verspätungen Nicht versichert 100 % 100 % 

 

Abschnitt II – Allgemeine Bestimmungen 

1 Versicherungsnehmer, versicherbare Personen 

und Versicherungsfähigkeit 

1.1 Versicherungsnehmer ist die natürliche oder juristische Per-
son, die mit uns den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. 
Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein na-
mentlich genannten Personen, für welche die Prämie bezahlt 
wurde. 

1.2 Zum Zeitpunkt der Antragstellung versicherungsfähig sind 
nachfolgende Personen bis zur Vollendung des 75. Lebensjah-
res und sofern sie eine ausländische Staatsangehörigkeit und 
einen ständigen Wohnsitz im Ausland haben und vorüberge-
hend in die Bundesrepublik Deutschland oder in eines der un-
ter Ziffer 3.1 genannten Länder reisen:  

 Au-pairs, Schüler, Sprachschüler, Studenten, Stipendiaten 
Doktoranden, Gastwissenschaftler, Praktikanten, Freiwilligen-
helfer, Austauschschüler und Teilnehmer an Work- & Holiday-

Programmen, oder Personen, die nachweislich zwecks einer 
Weiterbildungsmaßnahme reisen sowie Touristen. 

1.3 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert 
sind Personen, 

1.3.1 die dauernd pflegebedürftig sind sowie Personen, deren Teil-
habe am allgemeinen Leben dauerhaft ausgeschlossen ist. Für 
die Einordnung sind insbesondere der mentale Geisteszu-
stand und die objektiven Lebensumstände der Person zu be-
rücksichtigen. Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtungen 
des täglichen Lebens überwiegend fremder Hilfe bedarf; 

1.3.2 die eine Tätigkeit als Berufssportler ausüben. 

1.4 Für Personen, die die Voraussetzungen der Ziffern 1.1 und 1.2 
nicht erfüllen, kommt der Versicherungsvertrag auch nicht 
durch Zahlung der Prämie zustande. Wird für diese Personen 
dennoch die Prämie gezahlt, so steht der Betrag dem Absen-
der zur Verfügung. 
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2 Abschluss, Beginn, Dauer und Beendigung des 

Versicherungsvertrages und des Versicherungs-

schutzes  

2.1 Abschluss und Beginn des Versicherungsvertra-

ges  

2.1.1 Der Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages kann 
jederzeit gestellt werden. Er ist für die gesamte noch verblei-
bende Dauer des Aufenthaltes zu stellen. 

2.1.2 Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass der 
hierfür vorgesehene Antrag ordnungsgemäß ausgefüllt bei 
uns eingeht und wir Ihnen eine Versicherungsbestätigung 
senden. Ordnungsgemäß ausgefüllt ist der Antrag nur dann, 
wenn er alle geforderten Angaben eindeutig und vollständig 
enthält. 

2.1.3 Werden die Bestimmungen der Ziffern 2.1.1 oder 2.1.2 nicht ein-
gehalten, kommt der Versicherungsvertrag auch nicht durch 
Zahlung der Prämie zustande. In diesem Fall steht die ge-
zahlte Prämie dem Absender zur Verfügung. 

2.2 Beginn des Versicherungsschutzes 

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn) nach 
Ablauf der Wartezeiten. Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Versicherungsvertrag zustande gekommen ist. Für Versiche-
rungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes oder vor 
Ablauf der Wartezeit eingetreten sind, wird nicht geleistet. 

2.3 Dauer 

 Die Versicherung gilt für die vereinbarte Dauer. Die Höchst-
versicherungsdauer beträgt 5 Jahre. Die Höchstversiche-
rungsdauer gilt auch unter Berücksichtigung von gleicharti-
gen Versicherungsverträgen, die vorher nicht bei uns bestan-
den haben. 

2.4 Beendigung 

 Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche 
Kündigungsrecht bleiben von diesen Vereinbarungen unbe-
rührt. Der Versicherungsschutz endet mit der Beendigung des 
Versicherungsvertrages. Der Versicherungsvertrag endet 
auch für noch nicht abgeschlossene bzw. schwebende Versi-
cherungsfälle 

2.4.1 zum vereinbarten Zeitpunkt; 

2.4.2 mit dem Tod des Versicherungsnehmers; die versicherten 
Personen können innerhalb von 2 Monaten nach dem Tod den 
Versicherungsvertrag unter Benennung des zukünftigen Ver-
sicherungsnehmers fortsetzen; 

2.4.3 wenn die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit 
entfallen; 

2.4.4 im Falle eines Rücktransportes mit Ankunft im nächstgelege-
nen und geeigneten Krankenhaus in Ihrem Heimatland. 

3 Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 

 Der Versicherungsschutz gilt während des vorübergehenden 
Aufenthaltes in Deutschland und für vorübergehende Reisen 
in die Staaten der Europäischen Union, Großbritannien und 
Nordirland, die Schengen-Staaten, nach Andorra, Monaco, San 
Marino und Vatikanstadt, nicht jedoch in Ihrem Heimatland. 
Heimatland im Sinne dieser Bedingung ist Ihr ständiger Wohn-
sitz vor Ihrem vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland. 

4 Was muss bei der Prämienzahlung beachtet 

werden? 

4.1 Prämienhöhe 

 Die Prämie für eine versicherte Person ergibt sich aus der Prä-
mienübersicht. 

4.2 Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie 

4.2.1 Die erste oder einmalige Prämie ist bei Vertragsbeginn fällig. 

4.2.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei 
denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung 
jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
der Zahlung. 

4.2.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die 
Prämie nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, 
wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

4.3 Zahlung der Folgeprämien 

4.3.1 Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, übersenden 
wir Ihnen eine Mahnung und setzen eine Zahlungsfrist von 2 
Wochen. 

4.3.2 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung im Verzug, können wir den Vertrag kündigen, wenn wir 
Sie mit der Mahnung darauf hingewiesen haben. 

4.3.3 Haben wir gekündigt und zahlen Sie nach Erhalt der Kündi-
gung innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, be-
steht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen 
dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

4.4 Prämieneinzug 

 Ist Prämieneinzug von einem Konto vereinbart, erfolgt dieser 
unverzüglich nach Mandatserteilung. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn wir die Prämie am Abbuchungstag einziehen 
können und Sie dem berechtigten Prämieneinzug nicht wider-
sprechen.  

 Können wir die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden nicht ein-
ziehen, gilt die Zahlung auch dann noch als rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach der von uns in Textform abgegebenen 
Mahnung erfolgt. 

5 Was ist bei der Leistungszahlung zu beachten? 

5.1 Fälligkeit der Zahlung 

 Sobald der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis 
vorliegt und wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der 
Leistung festgestellt haben, zahlen wir spätestens innerhalb 
von 2 Wochen.  

 Ist die Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe 
der Leistung nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Schadenanzeige bei uns feststellen, kann ein angemessener 
Vorschuss auf die Leistung verlangt werden.  

 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördli-
che Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen Sie 
eingeleitet worden, können wir bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss dieser Verfahren die Regulierung des Schadens auf-
schieben. 

5.2 Kosten in ausländischer Währung 

 Wir rechnen die entstandenen Kosten zum Eurokurs des Ta-
ges um, an dem die Belege bei uns eingehen. Es gilt der amtli-
che Devisenkurs, es sei denn, die Devisen zur Bezahlung der 
Rechnungen wurden zu einem ungünstigeren Kurs erworben.  

 Von den Leistungen können wir Mehrkosten abziehen, die 
dadurch entstehen, dass wir Überweisungen ins Ausland vor-
nehmen oder auf Ihr Verlangen besondere Überweisungsfor-
men wählen. 

5.3 Leistung aus anderen Versicherungsverträgen 

 Kann im Versicherungsfall eine Leistung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der ander-
weitige Vertrag diesem vor. Wird der Versicherungsfall zuerst 
uns gemeldet, treten wir in Vorleistung und wenden uns 
zwecks Kostenteilung direkt an den anderen Versicherer. 
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6 Welches Recht findet Anwendung und wann 

verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?  

 Für wen gelten die Bestimmungen? 
 In Ergänzung dieser Bestimmungen gelten das Versiche-

rungsvertragsgesetz (VVG) sowie grundsätzlich deutsches 
Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht. An-
sprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch 
von Ihnen angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung Ihnen in 
Textform zugeht.  

 Alle Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten sinn-
gemäß auch für die versicherten Personen. 

7 Aufrechnung 

 Gegen unsere Forderungen kann nur aufgerechnet werden, 
soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. 

8 Was ist bei Mitteilungen zu beachten? 

 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an 
die im Versicherungsschein genannte Adresse in Textform 
gerichtet werden. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

Abschnitt III – Leistungsbeschreibung 

(abhängig vom gewählten Versicherungsumfang) 

NFV – Notfall-Versicherung 

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Notfall-Versi-

cherung? 

 Im Versicherungsfall (siehe Ziffer 2.) werden die nachfolgen-
den Leistungen bis zur Höhe des in Abschnitt I. aufgeführten 
Betrages gewährt. 

1.1 Leistungen bei Krankheit/Unfall und Tod 

1.1.1 Kostenübernahmeerklärung  

 Sofern die Leistungspflicht einer privaten Versicherung oder 
einer gesetzlichen Krankenversicherung nicht vorliegt, geben 
wir über unseren Notruf-Service gegenüber dem Krankenhaus 
eine Kostenübernahmegarantie ab. Die Kostenübernahmega-
rantie erfolgt bis zum vereinbarten Betrag in Form einer Dar-
lehensgewährung für die versicherte Person. Voraussetzung 
hierfür ist die Vorlage einer Kopie des Personalausweises oder 
des Reisepasses der versicherten Person bei unserem Notruf-
Service. Die von uns verauslagten Beträge sind vom Versiche-
rungsnehmer bzw. der versicherten Person binnen eines Mo-
nats nach Rechnungsstellung zurückzuzahlen. 

1.1.2 Krankentransport 

 Tritt ein Versicherungsfall innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ein und ergibt sich daraus eine stationäre Be-
handlungsnotwendigkeit von mindestens fünf Tagen, organi-
sieren wir auf Wunsch der versicherten Person und bei nach-
gewiesener Transportfähigkeit, den Krankentransport mit 
medizinisch adäquaten Transportmitteln vom Aufenthaltsort 
an den Wohnort der versicherten Person bzw. in das dem 
Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus. Wir über-
nehmen die gegenüber der ursprünglich geplanten Rückreise 
entstehenden Mehrkosten bis zu dem in Abschnitt I. genann-
ten Betrag 

1.1.3 Wir organisieren und bezahlen die zusätzliche Rückholung des 
Reisegepäcks, sofern alle mitversicherten erwachsenen Perso-
nen zurücktransportiert wurden oder verstorben sind. 

1.1.4 Rückreisekosten ins Heimatland  

 Wir erstatten die Kosten gemäß Abschnitt I. pro Versiche-
rungsjahr für eine zwischenzeitliche Rückreise der versicher-
ten Person ins Heimatland in einer einfachen Reiseform, z. B. 

Bahnfahrt 2. Klasse oder kostengünstigstes Flugticket der 
Touristenklasse, bei schwerer Krankheit, lebensbedrohlichen 
Unfallfolgen oder Tod eines Angehörigen, sofern die schwere 
Krankheit oder der Unfall bei dem Angehörigen erst nach An-
kunft der versicherten Person im Gastland auf- bzw. eingetre-
ten und ärztlich festgestellt worden ist und das ursprüngliche 
Ticket nicht benutzt oder umgebucht werden kann.  

 Als Versicherungsjahr gilt ein Zeitraum von zwölf Monaten 
gerechnet ab Versicherungsbeginn. Als Angehörige der versi-
cherten Person gelten Ehepartner oder Lebensgefährte einer 
eheähnlichen Lebensgemeinschaft, Kinder, Eltern, Adoptivel-
tern, Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegerel-
tern, Schwiegerkinder und Schwäger.  

 Die Rückreise der versicherten Person ins Gastland bei einer 
notfallbedingten Heimreise in einer einfachen Reiseform, z. B. 
Bahnfahrt 2. Klasse oder kostengünstigstes Flugticket der 
Touristenklasse erstatten wir, wenn mehr als 30 Tage bis zur 
ursprünglich geplanten Rückreise im Gastland verbleiben 
oder wenn die versicherte Person in das Gastland zurückkeh-
ren muss, um eine für die weitere Schullaufbahn notwendige 
Prüfung abzulegen. Die Kosten für die endgültige Heimreise 
übernehmen wir dann, wenn das Rückreiseticket für die not-
fallbedingte Rückreise verwendet bzw. umgebucht wurde. 

1.2 Leistungen bei Reiseabbruch oder verspäteter 

Rückreise 

 Wir organisieren die Rückreise und gewähren ein Darlehen für 
Mehrkosten, die im Vergleich zu den Kosten für die ursprüng-
lich geplante Rückreise entstehen, wenn die gebuchte Reise 
von der versicherten Person aus den nachstehenden Gründen 
nicht planmäßig beendet werden kann. Voraussetzung für die 
Darlehensgewährung ist die Vorlage einer Kopie des Perso-
nalausweises oder des Reisepasses der versicherten Person 
bei unserem Notruf-Service. Das Darlehen muss binnen eines 
Monats nach dem Ende der Reise in einer Summe an uns zu-
rückerstattet werden. 

1.2.1 Reiseabbruch/Rückreise aufgrund von Erkrankung, Unfall 
oder Tod 

 Versicherungsschutz besteht gemäß Ziffer 1.2 bei unerwarte-
ter schwerer Erkrankung, schwerem Unfall oder Tod der ver-
sicherten Person oder der Reisebegleiter der versicherten 
Person. 

1.2.2 Reiseabbruch/Rückreise aufgrund einer Entführung 

 Bei Entführung der versicherten Person oder der Reisebeglei-
ter der versicherten Person gewähren wir ein Darlehen je ver-
sicherte Person bis zur Höhe des im Abschnitt I. genannten 
Betrages für die Leistungen gemäß Ziffer 1.2. 

1.3 Reiseruf 

 Wenn die versicherte Person während der Reise nicht erreicht 
werden kann, bemühen wir uns um einen Reiseruf (z. B. über 
den Rundfunk) und übernehmen hierfür die Kosten. 

1.4 Strafverfolgung 

 Für die nachfolgend aufgeführten Kosten gewähren wir ein 
Darlehen bis zu dem im Abschnitt I. genannten Betrag. Das 
Darlehen muss von Ihnen bzw. der versicherten Person unver-
züglich nach der Erstattung durch die Behörde oder das Ge-
richt, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Aus-
zahlung, an uns zurückgezahlt werden. 

1.4.1 Hilfe bei Haft und Haftandrohung 

 Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, 
sind wir bei der Beschaffung eines Anwalts und/oder eines 
Dolmetschers behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende 
Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten strecken wir bis 
zum vereinbarten Betrag als Darlehen vor.  

1.4.2 Darlehen für Strafkaution 

 Wir strecken bis zum vereinbarten Betrag als Darlehen die von 
den Behörden eventuell verlangte Strafkaution vor.  

1.5 Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten 

1.5.1 Verlust von Reisezahlungsmitteln 
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 Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer Reise-
zahlungsmittel aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem 
Abhandenkommen in eine finanzielle Notlage, stellen wir über 
unseren Notruf-Service den Kontakt zur Hausbank her. Sofern 
erforderlich, helfen wir bei der Übermittlung eines von der 
Hausbank zur Verfügung gestellten Betrages an die versi-
cherte Person. Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank bin-
nen 24 Stunden nicht möglich, stellen wir über unseren Not-
ruf-Service der versicherten Person ein Darlehen unter Vor-
lage einer Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses 
bis zu dem im Abschnitt I. genannten Betrag zur Verfügung. 
Dieses Darlehen ist binnen eines Monats nach dem Ende der 
Reise in einer Summe an uns zurückzuzahlen. 

1.5.2 Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten  

 Bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten 
helfen wir der versicherten Person bei der Sperrung der Kar-
ten. Wir haften jedoch nicht für den ordnungsgemäßen Voll-
zug der Sperrung und die trotz Sperrung entstehenden Ver-
mögensschäden. 

1.5.3 Verlust von Reisedokumenten 

 Bei Verlust von Reisedokumenten helfen wir bei der Ersatzbe-
schaffung. 

1.6 Umbuchungen/Verspätungen 

 Gerät die versicherte Person in Schwierigkeiten, weil sie ein 
gebuchtes Verkehrsmittel versäumt oder weil es zu Ver-
spätungen oder Ausfällen gebuchter Verkehrsmittel kommt, 
so helfen wir bei der Umbuchung. Umbuchungskosten und er-
höhte Reisekosten trägt die versicherte Person. Wir informie-
ren Dritte auf Wunsch der versicherten Person über Änderun-
gen des geplanten Reiseverlaufes. 

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor?  

 Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn Ihnen während Ihrer 
Reise ein Notfall zustößt, der gemäß Ziffer 1 versichert ist. 
Durch unseren weltweiten Notfall-Service helfen wir in den in 
Ziffer 1 genannten Notfällen, die der versicherten Person wäh-
rend der Reise zustoßen.  

3 Was muss im Versicherungsfall beachtet wer-

den (Obliegenheiten)? 

3.1 Kontaktaufnahme mit unserem weltweiten Not-

fall-Service 

 Voraussetzung für die vollständigen Leistungen unserer Not-
fall-Versicherung ist, dass sich die versicherte Person oder ein 
von ihr Beauftragter bei Eintritt des versicherten Schadenfal-
les telefonisch oder in sonstiger Weise an unseren weltweiten 
Notfall-Service wendet. Diese Kontaktaufnahme muss unver-
züglich erfolgen. Die Telefonnummer finden Sie unter „Wich-
tige Hinweise im Schadenfall“ in Ihren Vertragsunterlagen 
oder auf unserer Internetseite www.hansemerkur.de unter 
„Reise-Notruf-Service“. 

3.2 Verpflichtung zur Schadenminderung 

 Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeiden Sie 
alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. 
Sofern Sie unsicher sind, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt 
auf. 

3.3 Verpflichtung zur Schadenauskunft 

 Alle Auskünfte zum Schadenfall müssen Sie oder die versi-
cherte Person wahrheitsgemäß und vollständig machen. Von 
uns darüber hinaus geforderte Belege und sachdienliche Aus-
künfte müssen in gleicher Weise erbracht werden.  

3.4 Verpflichtung zur Sicherstellung von Ersatzan-

sprüchen gegen Dritte 

 Steht Ihnen oder der versicherten Person ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf uns über, 
soweit wir den Schaden ersetzen. Der übergegangene 

Anspruch kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht wer-
den. Den Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses An-
spruches dienendes Recht müssen Sie unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften wahren und bei dessen 
Durchsetzung, soweit erforderlich, mitwirken. Richtet sich Ihr 
Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der Sie bei Eintritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, kann der überge-
gangene Anspruch nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

3.5 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Verletzen Sie eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätz-
lich, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung befreit. Im 
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie 
nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 


